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B e k a n n t g a b e 

 
 

an den Rat der Stadt Helmstedt 
über den Verwaltungsausschuss 

und den Finanzausschuss 
 
 

 

 

Bericht über die vom 29.11.2017 bis 04.06.2018 durchgeführte unvermutete Kassenprü-

fung der Stadtkasse Helmstedt sowie über die am 28.11.2017 durchgeführte unvermu-

tete Kassenprüfung beim Eigenbetrieb AEH 

 
 
Gemäß § 155 Abs. 1 Nr. 3 NKomVG in Verbindung mit § 85 Absatz 4 NKomVG wird der an-
gefügte Kassenprüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 05.06.2018 zur Kenntnis-
nahme vorgelegt: 
 
Stadtkasse Helmstedt 
 
Das Rechnungsprüfungsamt kommt in seiner Schlussbetrachtung bei der Stadtkasse zu der Fest-
stellung, dass 
 

• der buchungsmäßige Bestand an Zahlungsmitteln zum Stichtag 27.11.2017 mit dem Be-
stand der Bankkonten übereinstimmt, 

• das Kassenwesen grundsätzlich zuverlässig eingerichtet ist und 
• die Kassengeschäfte grundsätzlich ordnungsgemäß abgewickelt werden. 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu einzelnen Feststellungen im Bericht: 
 
Zu Ziffer 4.1 (Organisation) 

Zu Dienstanweisung nach § 41 GemHKVO: 
Der Entwurf der überarbeiteten Dienstanweisung zu § 43 KomHKVO wurde dem Rechnungsprü-
fungsamt vorgelegt. Zwischenzeitlich ist eine Stellungnahme seitens des Rechnungsprüfungs-
amtes erfolgt. Die erneute Überarbeitung der Dienstanweisung gemäß § 43 KomHKVO konnte 
nach Rückgabe durch das Rechnungsprüfungsamt im September 2017 leider nicht realisiert wer-
den. Infolge personeller Engpässe im Fachbereich 15 (Finanzverwaltung) bei gleichzeitig stark 
erhöhtem Arbeitsaufkommen (u.a. durch die Fusion mit der Gemeinde Büddenstedt, aber auch 
durch die Übernahme der kirchlichen Friedhöfe St. Stefani und St. Marienberg in das städtische 
Finanzsystem) wurde die Änderung der Dienstanweisung zeitlich hinten angestellt. Die Verwal-
tung ist bestrebt, zeitnah eine überarbeitete Dienstanweisung vorzulegen. 

Zu Ziffer 5.3 (Kassenaufsicht) 

Die jährliche unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung durch die Kassenaufsicht wurde nicht 
bis zum 31.12.2017 durchgeführt. Gründe sind hierfür nicht bekannt. Die damalige Kassenauf-
sichtsbeamtin ist zwischenzeitlich aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. 



 
Eigenbetrieb AEH 
 
Das Rechnungsprüfungsamt kommt in seiner Schlussbetrachtung zu der Feststellung, dass 
 

• der buchmäßige Bestand an Zahlungsmitteln zum Stichtag 24.11.2017 mit dem Bestand 
der Bankkonten übereinstimmt, 

• das Kassenwesen grundsätzlich zuverlässig eingerichtet ist und 
• die Kassengeschäfte grundsätzlich ordnungsgemäß abgewickelt werden. 

 

Im Kassenprüfungsbericht sind seitens des Rechnungsprüfungsamtes keine Feststellungen ge-
troffen worden. 
 
 
 
Gez. Wittich Schobert 
 
 
 
(Wittich Schobert) 
 
 
 
 
Anlage 
 
Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes 
 






































